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koppelt werden können;  
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schen Verriegelungselementen versehen, die das Ausein-
anderschieben zweier gekoppelter Fußbodenpaneele (1) in 
einer Richtung (R) senkrecht zu den betreffenden Kanten 
(2–3) und parallel zur Unterseite (7) der gekoppelten Fuß-
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1.  Hartes Fußbodenpaneel zum Formen eines 
Fußbodenbelags,  
wobei das Fußbodenpaneel (1) rechteckig, d. h. läng-
lich oder quadratisch, ist und ein erstes Paar einan-
der gegenüberliegender Seiten (2–3) und ein zweites 
Paar einander gegenüberliegender Seiten (4–5) auf-
weist, die die Kanten des Paneels (1) definieren;  
dadurch gekennzeichnet, dass das Fußbodenpa-
neel (1) an dem ersten Paar einander gegenüberlie-
gender Seiten (2–3) folgende Eigenschaften auf-
weist:  
– das Paneel ist mit Kupplungsteilen (4–5) im We-
sentlichen in Form einer Feder (9) und einer Nut (10) 
versehen, wobei besagte Nut (10) von einer oberen 
Lippe (22) und einer unteren Lippe (23) begrenzt 
wird, wobei diese Kupplungsteile (4–5) gestatten, 
dass zwei solcher Paneele miteinander gekoppelt 
werden können;  
– die Kupplungsteile (4–5) sind mit integrierten me-
chanischen Verriegelungselementen versehen, die 
das Auseinanderschieben zweier gekoppelter Fuß-
bodenpaneele (1) in einer Richtung (R) senkrecht zu 
den betreffenden Kanten (2–3) und parallel zur Unter-
seite (7) der gekoppelten Fußbodenpaneele (1) ver-
hindern;  
– besagte untere Lippe (23) erstreckt sich über die 
obere Lippe (22) hinaus;  
– besagte Verriegelungselemente definieren Kontakt-
flächen an der unteren Lippe (23) beziehungsweise 
der Feder (9), die als Verriegelungsflächen wirken, 
die in gekoppeltem Zustand zweier solcher Paneele 
(1) das Auseinanderschieben der Paneele (1) verhin-
dern;  
– die Feder (9) und Nut (10), im Querschnitt gesehen, 
definieren eine Mittellinie (M1);  
– das an der unteren Lippe (23) vorgesehene Verrie-
gelungselement befindet sich vollständig unterhalb 
der Mittellinie (M1);  
und dadurch, dass das Fußbodenpaneel (1) an dem 
zweiten Paar einander gegenüberliegender Seiten 
(26–27) die folgenden Eigenschaften aufweist:  
– das Paneel ist mit Kupplungsteilen (28–29) im We-
sentlichen in Form einer Feder (31) und einer Nut 
(32) versehen, wobei die Nut (32) von einer oberen 
Lippe (42) und einer unteren Lippe (43) begrenzt 
wird, wobei diese Kupplungsteile (28–29) gestatten, 
dass zwei solcher Paneele (1) miteinander gekoppelt 
werden können;  
– die Kupplungsteile (28–29) sind mit integrierten me-
chanischen Verriegelungsmitteln (33–34) versehen, 
die das Auseinanderschieben zweier gekoppelter 
Fußbodenpaneele (1) in einer Richtung (R) senk-
recht zu den betreffenden Kanten (26–27) und paral-
lel zur Unterseite (7) der gekoppelten Fußbodenpa-
neele (1) verhindern;  
– besagte untere Lippe (43) erstreckt sich über die 
obere Lippe (42) hinaus;  
– besagte Verriegelungselemente (33–34) definieren 

Kontaktflächen (38–39) an der unteren Lippe (43) be-
ziehungsweise der Feder (31), die als Verriegelungs-
flächen wirken, die in gekoppeltem Zustand zweier 
solcher Paneele (1) das Auseinanderschieben der 
Paneele (1) verhindern;  
– die Feder (31) und Nut (32), im Querschnitt gese-
hen, definieren eine Mittellinie (M1); und  
– das an der unteren Lippe (43) vorgesehene Verrie-
gelungselement (34) befindet sich vollständig unter 
der Mittellinie (M1).

2.  Fußbodenpaneel nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass für beide Paare von Seiten 
(2–3, 26–27) die an der Nut (10–31) vorgesehene 
Verriegelungsfläche (39–73) sich in der betreffenden 
unteren Lippe (23–43) an einer Stelle über das distale 
Ende der entsprechenden oberen Lippe (22–42) hin-
aus befindet.

3.  Fußbodenpaneel nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass mindestens die Kupp-
lungsteile (4–5) und Verriegelungselemente des ers-
ten Paars einander gegenüberliegender Seiten (2–3) 
so konfiguriert sind, dass zwei solche Paneele (1) an 
den jeweiligen Kanten (2–3) mindestens durch Ein-
schwenken eines Paneels (1) in das andere zusam-
mengefügt werden können.

4.  Fußbodenpaneel nach Anspruch 3, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Kupplungsteile (4–5, 
28–29) und Verriegelungselemente sowohl des ers-
ten Paars als auch des zweiten Paars einander ge-
genüberliegender Seiten (2–3, 26–27) so konfiguriert 
sind, dass zwei solcher Paneele (1) an den jeweiligen 
Kanten (2–3, 26–27) mindestens durch Einschwen-
ken eines Paneels (1) in das andere zusammenge-
fügt werden können.

5.  Fußbodenpaneel nach einem der vorgenann-
ten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Paneel (1) einen Kern (8) umfasst, und dass mindes-
tens an dem ersten Paar Seiten (2–3) die Kupplungs-
teile (4–5) und Verriegelungselemente einteilig mit 
dem Kern (8) ausgebildet sind.

6.  Fußbodenpaneel nach Anspruch 5, dadurch 
gekennzeichnet, dass an beiden Paaren einander 
gegenüberliegender Seiten (2–3; 26–27) die Kupp-
lungsteile und Verriegelungselemente einteilig mit 
dem Kern (8) ausgebildet sind.

7.  Fußbodenpaneel nach einem der vorgenann-
ten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass min-
destens an dem ersten Paar Seiten (2–3) die Kupp-
lungsteile (4–5) und Verriegelungsmittel das spiel-
freie Koppeln zweier solcher Paneele (1) ermögli-
chen.

8.  Fußbodenpaneel nach Anspruch 7, dadurch 
gekennzeichnet, dass an beiden Paaren einander 
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gegenüberliegender Seiten (2–3; 26–27) die Kupp-
lungsteile und Verriegelungselemente das spielfreie 
Koppeln zweier solcher Paneele (1) ermöglichen.

9.  Fußbodenpaneel nach einem der vorgenann-
ten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass min-
destens an dem ersten Paar Seiten (2–3) die obere 
Lippe (22) dicker als die untere Lippe (23) ist.

10.  Fußbodenpaneel nach einem der vorgenann-
ten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass min-
destens an dem ersten Paar Seiten (2–3) die Ober-
seite der Feder (9) und die Unterseite der oberen Lip-
pe (22) mit übereinstimmenden flachen Kontaktflä-
chen (85–86) versehen sind.

11.  Fußbodenpaneel nach Anspruch 10, dadurch 
gekennzeichnet, dass die flachen Kontaktflächen pa-
rallel zur Ebene des Paneels sind.

12.  Fußbodenpaneel nach Anspruch 10 oder 11, 
dadurch gekennzeichnet, dass an beiden Paaren 
einander gegenüberliegender Seiten (2–3; 26–27) 
die Oberseite der Feder und die Unterseite der obe-
ren Lippe mit übereinstimmenden flachen Kontaktflä-
chen (85–86) versehen sind.

13.  Fußbodenpaneel nach Anspruch 12, dadurch 
gekennzeichnet, dass an dem zweiten Paar einander 
gegenüberliegender Seiten die flachen Kontaktflä-
chen parallel zur Ebene des Paneels sind.

14.  Fußbodenpaneel nach einem der vorgenann-
ten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass min-
destens an dem ersten Paar Seiten (2–3) die Verrie-
gelungselemente Kontaktflächen umfassen und wo-
bei diese Verriegelungselemente so verwirklicht sind, 
dass die Tangente (L), die in gekoppeltem Zustand 
zweier solcher Paneele (1) durch besagte Kontaktflä-
chen definiert ist, einen Winkel (A) mit der Unterseite 
(7) der Fußbodenpaneele (1) bildet, der kleiner als 90 
Grad ist.

15.  Fußbodenpaneel nach Anspruch 14, dadurch 
gekennzeichnet, dass an beiden Paaren einander 
gegenüberliegender Seiten (2–3; 26–27) die Verrie-
gelungselemente Kontaktflächen umfassen und wo-
bei diese Verriegelungselemente so verwirklicht sind, 
dass die Tangente (L), die in gekoppeltem Zustand 
zweier solcher Paneele (1) durch besagte Kontaktflä-
chen definiert ist, einen Winkel (A) mit der Unterseite 
(7) der Fußbodenpaneele (1) bildet, der kleiner als 90 
Grad ist.

16.  Fußbodenpaneel nach einem der vorgenann-
ten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass min-
destens an dem ersten Paar Seiten (2–3), am Ein-
gang der Nut (10), die obere Lippe (22) mit einer Ab-
fasung (24) versehen ist.

17.  Fußbodenpaneel nach Anspruch 16, dadurch 
gekennzeichnet, dass an beiden Paaren einander 
gegenüberliegender Seiten (2–3), am Eingang der 
Nut (10), die obere Lippe (22) mit einer Abfasung (24) 
versehen ist.

18.  Fußbodenpaneel nach einem der vorgenann-
ten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass min-
destens an dem ersten Paar einander gegenüberlie-
gender Seiten (2–3) die untere Lippe (23–43) sich 
über die entsprechende obere Lippe (22–42) mit ei-
ner Länge (E) hinaus erstreckt, die, gemessen in der 
Ebene des Fußbodenpaneels (1), kleiner als ein Mal 
die Dicke (F) des Fußbodenpaneels (1) ist.

19.  Fußbodenpaneel nach einem der vorgenann-
ten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass an 
beiden Paaren einander gegenüberliegender Seiten 
(2–3, 26–27) die untere Lippe (23–43) sich über die 
entsprechende obere Lippe (22–42) mit einer Länge 
(E) hinaus erstreckt, die, gemessen in der Ebene des 
Fußbodenpaneels (1), kleiner als ein Mal die Dicke 
(F) des Fußbodenpaneels (1) ist.

20.  Fußbodenpaneel nach einem der vorgenann-
ten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Fußbodenpaneel (1) eine Dicke (F) von 0,5 bis 1,5 
cm hat.

21.  Fußbodenpaneel nach einem der vorgenann-
ten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Fußbodenpaneel (1) ein Fertigparkett-Paneel ist.

22.  Fußbodenpaneel nach einem der vorgenann-
ten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass an 
beiden Paaren von Seiten die untere Lippe über ihre 
vollständige Dicke strukturell aus dem Material des 
Fußbodenpaneels selbst gefertigt ist.

Es folgt kein Blatt Zeichnungen
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